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1. Bebauungsplanverfahren EL 9/4 -Waldhotel-    
 hier:  Öffentliche Auslegung des Entwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB     
 

 
 

Öffentliche Auslegung des Entwurfes gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 05.09.2017 im Bebauungsplanaufstellungs-
verfahren EL 9/4 -Waldhotel- unter Bezug auf § 3 Abs. 2 BauGB in der z. Zt. gültigen Fassung 
folgenden Beschluss gefasst:  
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt den vorliegenden Entwurf zum 
Bebauungsplan Nr. EL 9/4 -Waldhotel- als Offenlegungsentwurf und beauftragt die 
Verwaltung, die öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB durchzuführen. 
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Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes wird das Planungsziel verfolgt, das Bauvorhaben 
Waldhotel mit einer Erweiterung im Untergeschoss über die bisherigen Baugrenzen hinaus, 
einem Gästehaus auf dem unbebauten benachbarten Grundstück sowie die Nutzung der 
ehemaligen Tennisplätze als Parkplatz planungsrechtlich festzusetzen.  
 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren 
gemäß § 13a BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 
BauGB. 
 
 

 
 
 
Der Bebauungsplanentwurf liegt mit seiner Begründung und den wesentlichen, bereits 
vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom   
 

20. September 2017 bis zum 20. Oktober 2017 einschließlich 
 

im 2. Obergeschoss des Rathauses der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, im 
Flurbereich des Fachbereiches 5 (Stadtentwicklung) während folgender Dienststunden zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus: 
 

Montag bis Freitag  8.30 bis 12.15 Uhr. 
Montag bis Mittwoch 14.00 bis 15.30 Uhr. 
Donnerstag 14.00 bis 18.00 Uhr. 
 

Die Auslegungsunterlagen können während der Auslegungsfrist auch auf der Homepage der 
Stadt Emmerich am Rhein Emmerich (www.emmerich.de>>Bürger-
Seite>>Stadtentwicklung>>Stadtplanung>>Bauleitplanung und aktuelle Offenlagen) 
eingesehen werden. 
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Hinweis 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen in schriftlicher Form oder bei der 
Auslegungsstelle mündlich zur Niederschrift abgegeben werden. Nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Offenlagebeschluss des Ausschusses für Stadtentwicklung vom 05.09.2017 
wird hiermit gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB öffentlich bekannt gemacht. 
 
Emmerich am Rhein, 11.09.2017 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Peter Hinze  
 
 
 
 

 
2. Bebauungsplanverfahren Nr. E 18/12 -Südliches Fünfeck-; 
 hier:   Bekanntmachung der Änderung des Aufstellungsbeschlusses           
 

 
 
Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein hat in seiner Sitzung am 20.06.2017 gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in 
der aktuell gültigen Änderungsfassung folgenden Beschluss gefasst: 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt gemäß § 2 Abs. 1 BauGB den für den 
Bereich zwischen Alter Markt, Neumarkt, Kirchstraße, Christoffelstraße und Fischerort am 
25.08.2015 gefassten Aufstellungsbeschluss dahin gehend zu ändern, dass die in den 
Verfahrensbereich einbezogene Teilfläche der öffentliche Verkehrsfläche Neumarkt / 
Kirchstraße, Gemarkung Emmerich, Flur 18, Flurstück 526 aus dem Verfahren entlassen 
wird. 

 
Das unter Anwendung der Bestimmungen des § 13a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung durchzuführende Bebauungsplanaufstellungsverfahren betrifft weiterhin den 
in der nachstehenden Planskizze mit einer gestrichelten Linie gekennzeichneten Bereich 
zwischen Alter Markt, Neumarkt, Kirchstraße, Christoffelstraße und Fischerort. 
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Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB vom 20.06.2017 zum Änderung des 
Aufstellungsbeschluss vom 25.08.2015 wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht. 

 
Emmerich am Rhein, 07.09.2017 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Peter Hinze 
 
 

 

 

 
3. Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Verlängerung der Geltungsdauer 

der bestehenden Veränderungssperre für den Verfahrensbereich des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes Nr. E 18/12 -Südliches Fünfeck- vom 07.09.2017 

 

 

 
Aufgrund der §§ 14, 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) in der aktuell geltenden 
Fassung sowie der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Emmerich 



Emmericher Amtsblatt – Ausgabe 25 – Jahrgang 2017 – vom 12. September 2017 

 
 

 
 

- 5 - 

am Rhein in seiner Sitzung am 11. Juli 2017 die folgende Verlängerung der Geltungsdauer 
der Veränderungssperre als Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für Stadtentwicklung des Rates der Stadt 
Emmerich am Rhein in seiner Sitzung am 25.08.2015 die Aufstellung des Bebauungsplanes 
Nr. E 18/12 -Südliches Fünfeck- beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
17.09.2015 öffentlich bekannt gemacht. 

Zur Sicherung der Bauleitplanung hat der Rat der Stadt Emmerich am Rhein mit Beschluss 
vom 15.09.2015 eine Veränderungssperre gemäß § 14 Abs. 1 BauGB erlassen, die mit 
öffentlicher Bekanntmachung am 17.09.2015 in Kraft getreten ist. Deren Geltungsdauer endet 
am 16.09.2017.  
 
Mit Beschluss vom 20.06.2017 hat der für die Bauleitplanung zuständige Ausschuss für 
Stadtentwicklung des Rates der Stadt Emmerich am Rhein den Aufstellungsbeschluss gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan E 18/12 -Südliches Fünfeck- vom 25.08.2015 dahin 
gehend geändert, dass die in den Verfahrensbereich einbezogene Teilfläche der bestehenden 
öffentlichen Verkehrsfläche Neumarkt / Kirchstraße, Gemarkung Emmerich, Flur 18, Flurstück 
526 aufgrund ihrer Einbeziehung in den am 04.04.2017 als Satzung beschlossenen 
Bebauungsplan E 18/14 -Neumarkt Umgebung- aus dem Planverfahren E 18/12 entlassen 
wird. Da somit für das genannte Grundstück die Voraussetzungen für den Erlass der 
Veränderungssperre weggefallen sind, wird die Veränderungssperre vom 15.09.2015 für 
diesen Teil nach § 17 Abs. 4 BauGB vor Fristablauf außer Kraft gesetzt. 
 
Zur weiteren Sicherung der Bauleitplanung soll die Geltungsdauer der mit Beschluss des 
Rates vom 15.09.2015 erlassenen Veränderungssperre für die in § 2 aufgeführten, weiterhin 
der Veränderungssperre unterliegenden Grundstücke gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB um 
ein Jahr verlängert werden.  
 

§ 2 
 
(1) Der von der Veränderungssperre betroffene Bereich umfasst das Verfahrensgebiet des 

in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes E 18/12 -Südliches Fünfeck- gemäß 
veränderten Aufstellungsbeschluss vom 20.06.2017. Das Verfahrensgebiet betrifft die 
Grundstücke des durch die öffentlichen Verkehrsflächen Alter Markt, Neumarkt, 
Kirchstraße, Christoffelstraße und Fischerort begrenzten Baublockes sowie Teile der 
genannten Straßenflächen.  
 

 Das Verfahrensgebiet umfasst die Grundstücke  

Gemarkung Emmerich, Flur 18, Flurstücke 519 bis 523, 528 bis 530, 533 bis 
537, 583 bis 586, 591 bis 593, 693 
tlw. und 708 tlw. 

 
Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist in der nachfolgenden 
Planskizze mit einer gestrichelten Linie kenntlich gemacht. 
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§ 3 
 
(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Bereich des 

Bebauungsplanverfahrensgebietes dürfen nach § 14 Abs. 1 BauGB 
 

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen 
nicht beseitigt werden, 

 
b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und 

baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- 
oder anzeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 

 
(2) Ausnahmen von der Veränderungssperre können nach § 14 Abs. 2 BauGB zugelassen 

werden, wenn überwiegende öffentliche Belange dem Vorhaben nicht entgegenstehen. 
Die Entscheidung über die Ausnahme trifft die Baugenehmigungsbehörde im 
Einvernehmen mit der Gemeinde. 

 
(3) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 

worden sind, Vorhaben, von denen die Gemeinde nach Maßgabe des 
Bauordnungsrechtes Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie 
Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden 
von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
 

§ 4 
 
Die Verlängerung der Geltungsdauer der Veränderungssperre tritt mit der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
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§ 5 
 

Die Geltungsdauer der Veränderungssperre endet nach der Verlängerung ihrer Geltungsdauer 
gemäß § 17 Abs. 1 Satz 3 BauGB am 16.09.2018. Wenn besondere Umstände es erfordern, 
kann die Gemeinde die Frist bis zu einem Jahr nochmals verlängern. Die Veränderungssperre 
tritt in jedem Fall außer Kraft, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich 
abgeschlossen ist. Auf die weiteren Vorschriften des § 17 BauGB wird hingewiesen.  

 

Hinweise 
 
Gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB wird auf folgende Bestimmungen hingewiesen: 

 
Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der 
ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist den Betroffenen 
für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in Geld zu 
leisten.  
 
Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in § 18 Abs. 1 Satz 
1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei der 
Gemeinde Emmerich am Rhein beantragt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB). Auf die 
Vorschrift des § 44 Abs. 4 i.V.m. § 18 Abs. 3 Satz 1 BauGB zum Erlöschen des 
Entschädigungsanspruchs wird hingewiesen. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Emmerich am Rhein über die Verlängerung der 
Geltungsdauer der bestehenden Veränderungssperre für den Verfahrensbereich des in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. E 18/12 -Südliches Fünfeck- vom 07.09.2017 
wird hiermit gemäß § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) in der 
derzeitig gültigen Änderungsfassung öffentlich bekannt gemacht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW eine Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Emmerich am Rhein vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die 
den Mangel ergibt. 

 
 
Emmerich am Rhein, 07.09.2017 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Peter Hinze 
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4. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Amani Hassoun                         

 

 

Der Bußgeldbescheid vom 21.11.2016  Aktenzeichen:  092005089 

 

An 

Herrn 

Amani Hassoun 

geb. am 17.02.1990 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Oude Dukenburgseweg 125 

6538 ML Nijmegen 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. 

 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  12.07.2017 

Im Auftrag 

 

gez. Hollenders 

stellv. Leiter Fachbereich 6 

 

 
 
 

 

5. Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbescheides gemäß §10 des 
Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) an Herrn Francesco Frentrop     

   

     

Der Bußgeldbescheid vom 19.09.2016  Aktenzeichen:  091499002 
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An 

Herrn 

Francesco Frentrop  

geb. am 20.04.1965 

 

letzter bekannter Aufenthaltsort: 

Zeddamseweg 66 

7041 CR ´s-Heerenberg 

Niederlande 

 

wird hiermit gemäß §10 des Landeszustellungsgesetzes (LZG NRW) vom 07.03.2006 

(GV.NRW.S.94) – in der zurzeit geltenden Fassung – öffentlich zugestellt. 

 

Wegen des unbekannten Aufenthaltes  der vorgenannten Person, war die Zustellung der 

Verfügung durch die Post gemäß §§ 3 und 4 LZG NRW nicht möglich. Aus diesem Grund ist 

die öffentliche Zustellung gemäß §10 LZG NRW durchzuführen. 

 

Der Bußgeldbescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 LZG NRW als zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung bzw. seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen 

vergangen sind. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch öffentliche 

Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen 

können oder durch Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. 

 

Der Bußgeldbescheid kann bei der Stadt Emmerich am Rhein, Geistmarkt 1, 46446 Emmerich 

am Rhein, Zimmer 226, vom Betroffenen, gegen Vorlage des Personalausweises (Reisepass), 

abgeholt oder eingesehen werden. 

 

Auskunft zur Sache erteilt Herr Tenbrink oder Frau Jüdick. 

 

Emmerich am Rhein, den  12.07.2017 

Im Auftrag 

 

gez. Hollenders 

stellv. Leiter Fachbereich 6 

 

 

 


